
72

Verordnung
über die Schiffahrt auf den Seen

und die Uferordnung im Hoheitsgebiet
der Gemeinde Silvaplana

.1

72

V. Sicherheitsvorschriften

Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18

Internationales Wcgrecht
Verkehrsregeln
Schwimmwesten
Bootsfahrten durch Kinder
Rettungsdienst für Segel- und Windsurfschulen

VI. AmtlicheVerwahrung

A11.19 Amtliche Verwahrung

VII. Uferordnung

Art. 20 Ufer
Art. 21 Reinhaltung der Uferpartien
Art.22 Erhaltung der Ufer

VIII. Übertretung der Verordnung

Art. 23 Stralbestimmungen

IX. Gebühren

Art.24 Gebühren
Art. 25 Inkrafttreten

A

Legende Seite

I. Geltungsbereich,Organisation und Zuständigkeit

Art. I Zweek
Art. 2 Zuständigkeit
Art. 3 Mutationen

11. Betriebsbewilligungund Landeplätze

Art. 4 Meldepnieht
A11.5 ZugelasseneBoote
Art. 6 Motorboote
Art. 7 Anlegestelien

1lI. Verankerl'ng

Art. 8 Verankerungder Boote 3
Art. 9 Liege-und Ankerplätze 3
Art.IO Überwinterungder Boote 4

IV. Schulenund Veranstaltungen

Art. 11 Bewilligungspnicht 4
Art. 12 Kant. Bcwilligungspnicht 4
Art.13 Bewilligungs-Anforderungen 4



Verordnung
über die Schiffahrt auf den Seen

und die Uferordnungim Hoheitsgebiet
der Gemeinde Silvaplana

Von der Gemeindeversammlungangenommen
am 28. August 1987

Gestützt auf die Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetzüber
die BinnenschilTahrt(GVa zum BSG) und zu den Ausführungs-
bestimmungen zur grossrätlichen Vollziehungsverordnung zum
Bundesgesetzüber die BinnenschilTahrt(RABzum BSG).

I. Geltungsbereich, Organisation undZuständigkeit

Art I

Diese Vorschriften sind anwendbar rur den fahrenden und ruhen-
den SchiITsverkehr,rur den Surf- und Tauchsport und ftir die
Gestaltung der Seen und Erhaltung der Uferlandschaft auf dem
Hoheitsgebietder Gemeinde Silvaplana.

Art. 2

Der Gemeindevorstand und dessen Beauftragter wachen über den
Vollzug dieser Vorschriften und sind rur deren Einhaltung ver-
antwortlich. Die Gemeindeverwaltung führt über sämtliche Boote
und Liegeplätze ein Verzeichnis. Sie gibt für jedes immatrikulierte
Boot eine Kontrollmarke ab. Diese ist an sichtbarer Stelle anzu-
bringen.

Art. 3

Die Gemeinde meldet zuhanden des SchiITsregistersder kant.
Behörde allfällige Mutationen (Halterwechsel und Halter von
meldepflichtigen Booten). Umgekehrt melden die kant. Behörden
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direkt eingegangeneMutationen zuhanden des Schiffsregistersder
Gemeinde mittels eines im Frühjahr herausgegebenen Registers
über sämtliche im Kanton immatrikulierte SchifTe.

11.Betriebsbewilligung und Landeplätze
\

Art. 4

Boote, die auf den Gewässern der Gemeinde Silvaplana liegen und
verankert werden, sind gebührenpflichtig und der Gemeinde zu
melden. Ausgenommen sind Boote und Segelboote, die anlässlich
einer Sportveranstaltung einen Liegeplatzbeanspruchen.

Art. 5

Ausgenommen auf dem Silvaplanersee besteht auf den Gewässern
der Gemeinde Silvaplana ein allgemeines Surf- und Bootsfahr-
verbot.

Immatrikulierte Fischerboote ohnc Motor sowie die eidgenössisch
konzessioniertenKursschiITesind zugelassen.

Art. 6

Andere Boote mit Verbrennungs- oder Elektromotorenantrieb, als
die eidgenössischkonzessionierten Kursschiffe,dürfen nur zu den
in Art. 5 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetzüber die
BinnenschilTahrt(GVa zum BSG) genannten dienstlichen Ein-
sätzcn benützt werden.

Fahrten mit Motorbooten während den nautischen Veranstal-
tungen, Begleitfahrten während dem Training, erfolgen auf eigene
Gef11hr.

Siimtliche Fahrten mit Motorbooten sind bewilligungsptlichtig,
wobei rur die Bewilligungvon Motorbootfahrten im Zusammen-
hang mit Segel-, Ruder- und Surfregatten oder ähnlichen nauti-
sehen Veranstaltungen eineGebühr erhoben werden kann.



Art. 7

Der Gemeindevorstand bezeichnet im Anhang die entsprechenden
UFerpartienrur die Wasserung und Landung von Booten und Segel-
brettern. Der Gemeindevorstand kann die Seebenützungbei BedarF
räumlich und zeitlich beschränken (sieheArt. 14diesesGesetzes).

111.Verankerung und Deponie der Boote

Art. 8

Die zugelassenen Boote dürfen nur am zugewiesenenoder über-
nommenen numerierten Standplatz verankert werden. Die Boje,die
der seeseitigen Verankerung dient. soll in einem rechten Winkel
von der Uferlinie her angebracht werden und hat sturmtüchtig ver-
ankert zu sein.

Das Anbringen von Autopneus. Styroporschwimmern und ähnli-
chen Hilfsmitteln ist untersagt. Der Ankerplatz muss stets in ein-
wandFreiemZustand erhalten bleiben.

Die Bootstege werden durch die Gemeinde gebaut. Die Boots-
besitzer.sind verpflichtet,gegenGebühr und unter Berücksichtigung
der Befestigungsvorrichtungihre Boote an den Ankerplätzen zu
befestigen.

Art. 9

Die Liegeplätzefür Ruderboote befinden sichbei der Surlej-Brücke,
Campingplatz und Ova da Galatsch (Champferersee). Für Segel.
boote und Surfbretterbei der Segel-und Surfanlage.

Die Liegeplätze für Segelboote und Ruderboote sind grundsätzlich
getrennt. Segelboote können nach Rücksprache mit dem Ge-
meindevorstand auch freischwojendverankert werden.

An den Stegender KursschitTedürfen keine Bootebefestigtwerden.
Die festenLiegeplätzewerdenjährlich neu zugewiesen.

.i
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Art. 10

Das Deponieren von Booten aufGemeindeboden, insbesondere zur
Überwinterung, ist nur ausnahmsweise gestattet. Der Deponieplatz
ist bewilligungs- und gebührenpflichtig und wird von den zuständi-
gen Gemeindeorganen zugewiesen.

IV, Schulen und Veranstaltungen

Art. Il

Für nautische Veranstaltungen wie Surr-, Segel-und Ruderregatten
müssen die nötigen Bewilligungen bei der Gemeinde eingeholt
werden. Die Kantonspolizei wird über solche Veranstaltungen
durch die Gemeinde rechtzeitigorientiert. Für die Bewilligungkann
eine Gebühr erhoben werden.

Segel- und Surfschulen haben kein Recht auf alleinige Benützung
von Teilen der Seenoder der öffentlichenUfer.

Art. 12

Für nautische Veranstaltungen, wiebeispielsweiseSegel-,Surf- und
Ruderregatten, müssen mindestens 30 Tage vor Veranstaltungs-
termin bei der Gemeinde und beim kanl. Strassenverkehrsamt
die notwendigenBewilligungeneingeholtwerden.

Art. 13

Die Bewilligungwird erteilt, wenn

- den Anforderungen gemäss Ausführungsbestimmungen zur gross-
rätlichen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die
Binnenschiffahrt und insbesondere der Vorschriften des Ret-
tungsdienstesentsprochen wird;

- eine Veranstalter-HaftpHicht abgeschlossen wurde;
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- eine Kaution für allfällige Schäden, Aufräumungsarbeiten und
Dienstleistungen der öffentlichenHand hinterlegt wird. Die Kau-
tion wird von Fall zu Fall vom Gemeindevorstand festgelegt.

V. Sicherheitsvorschriften

Art. 14

Alle Wasserfahrzeuge und Windsurfer haben sich an das in der
Bundesverordnung über die SchifTahrtauf' schweizerischenGewäs-
sern genannte internationale Wegrechtzu halten,

Art. 15

a) Wettfahrten im Sinne von nautischen Veranstaltungen werden
in Art. 72 der Verordnung über die Schiffahrt auf schweizeri-
schen Gewässern (SR 747.201.1),Art. 2, Abs. 3 lit. g der GVOP
zum BSG(BR 877.100).Art. 19der RABzum BSG(BR877.110)
und in Art. 11fT.der Gemeindeverordnunggeregelt.

b) Während der Dauer einer Wettfahrt ist das Wettfahrtsgebiet für
die Teilnehmer freizuhalten.
Der Gemeindevorstand kann räumlich und zeitlich begrenzte
Sperrzonen bezeichnen, innerhalb welcher sich ausschliesslich
Wettfahrtteilnehmer und Boote der Wettfahrtorganisation auf-
halten dürfen.

c) Der Gemeinderat kann die Veranstalter verpflichten, eine ge-
eignete Oberwachungsorganisation bereitzustellen, welche die
Einhaltung dieser Bestimmungen nach Weisungender Gemein-
debehörden gewährleistet.

Art. 16

Führer und die Passagierevon Wasserfahrzeugen,inkI. Spiel- und
Sportgeräten, ausgenommen KursschifTenund Flachbooten, sollten
Schwimmwesten. Windsurfer zusätzlich Wärmeschutzanzüge
tragen.
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Im übrigen gelten die Bestimmungen von Art. 23 des Bundes-
gesetzesfür die Binnenschiffahrt.

Art. 17

Kinder unter 14Jahren dürfen in der Regel nur unter Aufsicht einer
erwachsenen Person Bootsfahrten unternehmen.

Art. 18

Gestützt auf Art. 18 RAB zum Bundesgesetz über die Binnen-
schiffahrt wird die Bewilligungf'ürSegel-und Windsurfschulen nur
dann ertcilt. wenn f'ür den Rettungsdienst ein für diesen Einsatz
geeignetes Schiff und zu dessen Führung die notwendige Mann-
schaft und das für die Hilfeleistung nötige Rettungsmaterial vor-
handen sind sowie eine genügende Betriebshaltpflichtversicherung
nachgewiesenwird.

VI. Amtliche Verwahrung

Art. 19

Auf Kosten und Gefahr des Halters werden von den Gemeinde-
behörden in amtliche Verwahrunggenol11men:

a) Boote, die nicht immatrikuliert sind oder sich ohne Kol1troll-
marke im Wasser befinden;

b) Boote, die unsachgemiiss verankert sind und benachbarte Boote
beschädigen könnten;

c) Boote, die ohne Bewilligung auf öffentlichem Grund liegen und
trotz Mahnung, vom Halter nicht entfernt wurden, oder deren
Halter unbekannt oder nicht erreichbar sind.



Der Halter wird von der Verwahrung benachrichtigt und aufgefor-
dert. sein Boot innert 30 Tagen abzuholen. Ist der Halter unbe-
kannt, wird das Boot ein Jahr verwahrt. BeimAbholen des Bootes
leistetder Halter die entstandenen Kosten.

Leistet der Halter innert einem weiteren Jahr der Au/Torderung
keine Folge, wird das Boot auf dessen Kosten so gut wie möglich
verwertet.

Der Verwcrtungserlös dient in erster linie zur Deckung der ent.
standenen Kosten. Sofern sich der Halter nicht eruieren Hisst,
verilillt ein allfälligerÜberschussder Gemeinde.

VII. Uferordnung

Art. 20

Die Ufer dürfen nicht verändert, verschmutzt oder durch irgend.
welche Einrichtungen (wie Fischkalter) verunstaltet werden (Art. 8
bleibt vorbehalten).

Art. 21

Die Gemeinde sorgt im Rahmen der Gesetzgebungdes Bundes und
des Kantons und aufgrundder Anforderungenan eine Kur- und Er-
holungslandschaft für die Reinhaltung der Uferpartien und der
Gewässer auf ihrem Hoheitsgebiet.

Art. 22

Die Ufer des Silvaplaner- und des oberen und unteren Chal11pferer-
sees sind in ihrem heutigen Zustand zu erhalten. Es dürfen keine
Anlagen erstellt werden, welche den Ein. und Ausfluss der Seen in
ihrem heutigen Charakter ändern. Ausgenommen von dieser Be.
stimmung sind Anlagen und Arbeiten, welche durch Naturkatastro-
phen, durch Verlandung oder Verschmutzung notwendig werden,
der Reinhaltung der Ufer oder dem Wassersport dienen.

Vorbehalten bleibt das BAB-Verfahren und Art. 24 des eidg.
Fischereigesetzes (SR 923.0).
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72.1 72.2

GebührenordnungzurVerordnung
überdie Schiffahrtauf den Seen

und die Uferordnungim Hoheitsgebiet
der Gemeinde Silvaplana

GestütztaufArt. 24,vomGemeindevorstand erlassen
am 11.Februar 1991

Reglement
über die Benützung des Sllvaplanersees

durch die Ruderer

- Miete Bootsankerplatz Fr. 90.- 4

Art. I

Für die durch die Gemeinde erstellten Ankerplätze werden folgende MieteAnkerplatz
Gebühren erhoben:

Art. 2

Jährliche Gebühr der Kontrollmarken für Boote Fr. 20.- Boots-
KontroHmzrken

Art. 3

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung werden mit Bussen von Bussen
Fr. 50.- bis Fr. 100.- geahndet.

Art. 4

Diese Gebührenordnung tritt sofort in Kraft. Inkrafmel<'t1

Der Präsident: G. Gordon Der Aktuar: M. Christoffel

1

Legende Seite

Art. I Geltungsbereich I

Art. 2 Trainingskorridore I

Art. 3 Megaphone 1

Art. 4 Trainingszeiten 2

Art. 5 Bootslagerplatz 2

Art. 6 Sanitäre Anlagen/Garderoben 2

Art. 7 Landungssteg 2

Art. 8 Begleitboote 2

Art. 9 Elektrische Anschlüsse 2

Art. 10 Koordination 3

Art. 11 Benützungsgebühren 3

Art. 12 Sanktionen 3

Art. 13 Inkrafttreten 3



72.2

Reglement
überdie Benützungdes Silvaplanersees

durchdie Ruderer

Gestützt auf die Verordnung über die Schiffahrt auf den Seen und die
Uferordnung im Hoheitsgebiet der Gemeinde Silvaplana.

Art. 1

Dieses Reglement ist für sämtliche Rudernationalmannschaften,
welche den Silvaplanersee zu Trainingszweckenbenützen, verbind-
lich.

Art. 2

Die durch die Ruderer benützbaren Trainingskorridore werden in
einer Karte dargestellt, weIche ein integrierender Bestandteil dieses
Reglements bildet. Das Befahren des Silvaplanerseeszu Trainings-
zwecken darf nur innerhalb diesesTrainingskorridors erfolgen. Die
Benützung anderer Strecken istuntersagt.

Die Fahrrouten sind zwischen den Mannschaften selbständig zu
vereinbaren. Gegenüber den übrigen Seebenützern gelten die inter-
nationalen Vortrittsregeln.

Sofern Bojen gesetzt werden, sind diese nach Beendigung der Trai-
ningslager zu entfernen. .

Art. 3

Für die Erteilung von Anweisungen an die Sportler dürfen grundsätz-
lich keine Megaphone verwendet werden.
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Art.4

Der Silvaplanersee darf ab 1. Juni in der Zeit ab 06.00 Uhr für
Rudertrainings benützt werden. Die Trainingseinheiten können von
den Mannschaften selber festgesetzt werden. Eine eventuell gestaf.
feite Benützung des Sees istunter den Mannschaften zu koordinieren.

Art. 5

Als Bootslagerplatz wirdden Mannschaften~durchdie Gemeinde ein
Platz im Raume der Sportanlage Mulets zugewiesen.

Art.6

Die Garderoben, Duschen und Toiletten können in der Sportanlage
Mulets benutzt werden.

Art. 7

Die Gemeinde Silvaplana montiert unterhalb der Sportanlage Mulets
einen Landungssteg für die Rennboote.

Art. 8

Es dürfen nur Boote mitElektromotoren alsBegleitboote eingesetzt
werden.

Jeder Nation wird erlaubt, ein Boot als Begleitboot einzusetzen. Es
werden nur Katamarane zugelassen.

Als Übergangsregelung bis und mit 1992dürfen Boote mit Benzin-
motor verwendet werden.

Art. 9

Die Gemeinde stellt den Mannschaften in Seenähe einen elektrischen
Anschluss für das Autladen der Batterien für die Elektromotoren der

Begleitboote zur Verfügung.
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